
  

Prävention von nosokomialen Infektionen und  
Krankenhaushygiene im Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

(Stand: Juli 2011) 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes ist  

1.  Krankheitserreger  
ein vermehrungsfähiges Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges 
biologisches transmissibles Agens, das bei Menschen  eine Infektion oder übertragbare 
Krankheit verursachen kann,  

2.  Infektion  
die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung oder 
Vermehrung im menschlichen Organismus,  

3.  übertragbare Krankheit  
eine durch Krankheitserreger oder deren toxische Produkte, die unmittelbar oder 
mittelbar auf den Menschen übertragen werden,  verursachte Krankheit,  

4.  Kranker  
eine Person, die an einer übertragbaren Krankheit erkrankt ist,  

5.  Krankheitsverdächtiger  
eine Person, bei der Symptome bestehen, welche das Vorliegen einer bestimmten 
übertragbaren Krankheit vermuten lassen, 

6.  Ausscheider  
eine Person, die Krankheitserreger ausscheidet und dadurch eine Ansteckungsquelle für 
die Allgemeinheit sein kann, ohne krank oder krankheitsverdächtig zu sein,  

7.  Ansteckungsverdächtiger  
eine Person, von der anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger aufgenommen hat, 
ohne krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu sein,  

8.  nosokomiale Infektion  
eine Infektion mit lokalen oder systemischen Infektionszeichen als Reaktion auf das 
Vorhandensein von Erregern oder ihrer Toxine, die im zeitlichen Zusammenhang mit 
einer stationären oder einer ambulanten medizinischen Maßnahme steht, soweit die 
Infektion nicht bereits vorher bestand, 

http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Nosokomiale__Infektionen/nosokomiale__infektion
en__node.html  

9. Schutzimpfung  
die Gabe eines Impfstoffes mit dem Ziel, vor einer übertragbaren Krankheit zu schützen,  
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10. andere Maßnahme der spezifischen Prophylaxe  
die Gabe von Antikörpern (passive Immunprophylaxe) oder die Gabe von Medikamenten 
(Chemoprophylaxe)   zum Schutz vor Weiterverbreitung bestimmter übertragbarer 
Krankheiten,  

11.  Impfschaden  
die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Ausmaß einer 
Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung  durch die Schutzimpfung; 
ein Impfschaden liegt auch vor, wenn mit vermehrungsfähigen Erregern geimpft wurde 
und eine andere als die geimpfte Person geschädigt wurde,  

12.  Gesundheitsschädling  
ein Tier, durch das Krankheitserreger auf Menschen übertragen werden können,  

13.  Sentinel- Erhebung  
eine epidemiologische Methode zur stichprobenartigen Erfassung der Verbreitung 
bestimmter übertragbarer Krankheiten und der Immunität gegen bestimmte übertragbare 
Krankheiten in ausgewählten Bevölkerungsgruppen, 

14.  Gesundheitsamt  
die nach Landesrecht für die Durchführung dieses Gesetzes bestimmte und mit einem 
Amtsarzt besetzte Behörde.  

§ 4 

Aufgaben des Robert Koch-Institutes 

(1) Das Robert Koch-Institut hat im Rahmen dieses Gesetzes die Aufgabe, Konzeptionen zur 
Vorbeugung übertragbarer Krankheiten sowie zur frühzeitigen Erkennung und Verhinderung 
der Weiterverbreitung von Infektionen zu entwickeln. Dies schließt die Entwicklung und 
Durchführung epidemiologischer und laborgestützter Analysen sowie Forschung zu Ursache, 
Diagnostik und Prävention übertragbarer Krankheiten ein. Auf dem Gebiet der Zoonosen 
und mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftungen ist das Bundesinstitut für Risikobewertung 
zu beteiligen. Auf Ersuchen einer obersten Landesgesundheitsbehörde berät das Robert 
Koch-Institut die zuständigen Stellen bei Maßnahmen zur Vorbeugung, Erkennung und 
Verhinderung der Weiterverbreitung von schwerwiegenden übertragbaren Krankheiten und 
die obersten Landesgesundheitsbehörden bei Länder übergreifenden Maßnahmen; 
auf Ersuchen einer obersten Landesgesundheitsbehörde berät das Robert Koch-Institut 
diese zur Bewertung der Gefahrensituation beim Auftreten einer bedrohlichen übertragbaren 
Krankheit. Es arbeitet mit den jeweils zuständigen Bundesbehörden, den zuständigen 
Landesbehörden, den nationalen Referenzzentren, weiteren wissenschaftlichen 
Einrichtungen und Fachgesellschaften sowie ausländischen und internationalen 
Organisationen und Behörden zusammen und nimmt die Koordinierungsaufgaben im 
Rahmen des Europäischen Netzes für die epidemiologische Überwachung und die Kontrolle 
übertragbarer Krankheiten wahr. 
 
(2) Das Robert Koch-Institut 
 
1. erstellt im Benehmen mit den jeweils zuständigen Bundesbehörden für Fachkreise als 
Maßnahme des vorbeugenden Gesundheitsschutzes Richtlinien, Empfehlungen, Merkblätter 
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und sonstige Informationen zur Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung der 
Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten, 
 
2. hat entsprechend den jeweiligen epidemiologischen Erfordernissen 

a) Kriterien (Falldefinitionen) für die Übermittlung eines Erkrankungs- oder Todesfalls 
und eines Nachweises von Krankheitserregern zu erstellen, 

b) die nach § 23 Absatz 4 zu erfassenden nosokomialen Infektionen, Krankheitserreger 
mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen und Daten zu Art und Umfang des 
Antibiotika-Verbrauchs festzulegen, in einer Liste im Bundesgesundheitsblatt zu 
veröffentlichen und fortzuschreiben, 

3. fasst die nach diesem Gesetz übermittelten Meldungen zusammen, um sie 
infektionsepidemiologisch auszuwerten, 
 
4. stellt die Zusammenfassungen und die Ergebnisse der infektionsepidemiologischen 
Auswertungen den jeweils zuständigen Bundesbehörden, dem Sanitätsamt der Bundeswehr, 
den obersten Landesgesundheitsbehörden, den Gesundheitsämtern, den 
Landesärztekammern, den Spitzenverbänden der gesetzlichen Krankenkassen, 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Berufsgenossenschaftlichen Zentrale für 
Sicherheit und Gesundheit (BGZ) und der Deutschen Krankenhausgesellschaft zur 
Verfügung und veröffentlicht diese periodisch, 
 
5. kann zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz Sentinel-Erhebungen nach den  
§§ 13 und 14 durchführen. 

§ 6 

Meldepflichtige Krankheiten 

(1) Namentlich ist zu melden: 
 
1.   der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an 

a) Botulismus 
b) Cholera 
c) Diphtherie 
d) humaner spongiformer Enzephalopathie, außer familiär-hereditärer Formen 
e) akuter Virushepatitis 
f) enteropathischem hämolytisch-urämischem Syndrom (HUS) 
g) virusbedingtem hämorrhagischen Fieber 
h) Masern 
i) Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis 
j) Milzbrand 
k) Poliomyelitis (als Verdacht gilt jede akute schlaffe Lähmung, außer wenn traumatisch 

bedingt) 
l) Pest 
m) Tollwut 
n) Typhus abdominalis/Paratyphus 

sowie die Erkrankung und der Tod an einer behandlungsbedürftigen Tuberkulose, auch 
wenn ein bakteriologischer Nachweis nicht vorliegt, 

2. der Verdacht auf und die Erkrankung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftung 
oder an einer akuten infektiösen Gastroenteritis, wenn 
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a) eine Person betroffen ist, die eine Tätigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 ausübt, 

b) zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei denen ein epidemischer 
Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, 

3. der Verdacht einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden 
gesundheitlichen Schädigung, 

4. die Verletzung eines Menschen durch ein tollwutkrankes, -verdächtiges oder -
ansteckungsverdächtiges Tier sowie die Berührung eines solchen Tieres oder Tierkörpers, 

5. soweit nicht nach den Nummern 1 bis 4 meldepflichtig, das Auftreten 

a) einer bedrohlichen Krankheit oder 

b) von zwei oder mehr gleichartigen Erkrankungen, bei denen ein epidemischer 

Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, wenn dies auf eine schwerwiegende 
Gefahr für die Allgemeinheit hinweist und Krankheitserreger als Ursache in Betracht 
kommen, die nicht in § 7 genannt sind. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, 
3 bis 8, § 9 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 oder 3 oder Abs. 4 zu erfolgen. 
 
(2) Dem Gesundheitsamt ist über die Meldung nach Absatz 1 Nr. 1 hinaus mitzuteilen, wenn 
Personen, die an einer behandlungsbedürftigen Lungentuberkulose leiden, eine Behandlung 
verweigern oder abbrechen. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, § 9 Abs. 
1 und 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen. 

(3) Dem Gesundheitsamt ist unverzüglich das gehäufte Auftreten nosokomialer Infektionen, 
bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, als 
Ausbruch nichtnamentlich zu melden. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, 
3 und 5, § 10 Absatz 6 zu erfolgen. 
 
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Ausbr__Rili 

 

§ 16 IfSG 

Allgemeine Maßnahmen der zuständigen Behörde 

 

 (1) Werden Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen 
können, oder ist anzunehmen, dass solche Tatsachen vorliegen, so trifft die zuständige 
Behörde die notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der dem Einzelnen oder der 
Allgemeinheit hierdurch drohenden Gefahren. Die bei diesen Maßnahmen erhobenen 
personenbezogenen Daten dürfen nur für Zwecke dieses Gesetzes verarbeitet und genutzt 
werden.  

(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind die Beauftragten der zuständigen Behörde und des 
Gesundheitsamtes zur Durchführung von Ermittlungen und zur Überwachung der 
angeordneten Maßnahmen berechtigt, Grundstücke, Räume, Anlagen und Einrichtungen 
sowie Verkehrsmittel aller Art zu betreten und Bücher oder sonstige Unterlagen einzusehen 
und hieraus Abschriften, Ablichtungen oder Auszüge anzufertigen sowie sonstige 
Gegenstände zu untersuchen oder Proben zur Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen. 
Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist verpflichtet, den Beauftragten der zuständigen 
Behörde und des Gesundheitsamtes Grundstücke, Räume, Anlagen, Einrichtungen und 
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Verkehrsmittel sowie sonstige Gegenstände zugänglich zu machen. Personen, die über die 
in Absatz 1 genannten Tatsachen Auskunft geben können, sind verpflichtet, auf Verlangen 
die erforderlichen Auskünfte insbesondere über den Betrieb und den Betriebsablauf 
einschließlich dessen Kontrolle zu erteilen und Unterlagen einschließlich dem tatsächlichen 
Stand entsprechende technische Pläne vorzulegen. Der Verpflichtete kann die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 
1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 
würde; Entsprechendes gilt für die Vorlage von Unterlagen.  

(3) Soweit es die Aufklärung der epidemischen Lage erfordert, kann die zuständige Behörde 
Anordnungen über die Übergabe von in Absatz 2 genannten Untersuchungsmaterialien zum 
Zwecke der Untersuchung und Verwahrung an Institute des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes oder andere vom Land zu bestimmende Einrichtungen treffen.  

(4) Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) wird 
im Rahmen der Absätze 2 und 3 eingeschränkt.  

(5) Wenn die von Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 betroffenen Personen 
geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, hat derjenige für die 
Erfüllung der genannten Verpflichtung zu sorgen, dem die Sorge für die Person zusteht. Die 
gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer von Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 
betroffenen Person, soweit die Sorge für die Person des Betroffenen zu seinem 
Aufgabenkreis gehört.  

(6) Die Maßnahmen nach Absatz 1 werden auf Vorschlag des Gesundheitsamtes von der 
zuständigen Behörde angeordnet. Kann die zuständige Behörde einen Vorschlag des 
Gesundheitsamtes nicht rechtzeitig einholen, so hat sie das Gesundheitsamt über die 
getroffene Maßnahme unverzüglich zu unterrichten.  

(7) Bei Gefahr im Verzuge kann das Gesundheitsamt die erforderlichen Maßnahmen selbst 
anordnen. Es hat die zuständige Behörde unverzüglich hiervon zu unterrichten. Diese kann 
die Anordnung ändern oder aufheben. Wird die Anordnung nicht innerhalb von zwei 
Arbeitstagen nach der Unterrichtung aufgehoben, so gilt sie als von der zuständigen 
Behörde getroffen.  

(8) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 
haben keine aufschiebende Wirkung. 
 

§ 18 

Behördlich angeordnete Entseuchungen, Entwesungen, 
Bekämpfung von Krankheitserreger übertragenden Wirbeltieren, 

Kosten 

 
(1) Zum Schutz des Menschen vor übertragbaren Krankheiten dürfen bei behördlich 
angeordneten Entseuchungen (Desinfektion), Entwesungen (Bekämpfung von 
Nichtwirbeltieren) und Maßnahmen zur Bekämpfung von Wirbeltieren, durch die 
Krankheitserreger verbreitet werden können, nur Mittel und Verfahren verwendet werden, die 
von der zuständigen Bundesoberbehörde in einer Liste im Bundesgesundheitsblatt bekannt 
gemacht worden sind. 
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http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Desinfektionsmittelliste 

Die Aufnahme in die Liste erfolgt nur, wenn die Mittel und Verfahren hinreichend wirksam 
sind und keine unvertretbaren Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt haben. 

(2) Zuständige Bundesoberbehörde für die Bekanntmachung der Liste ist bei  

1. Mitteln und Verfahren zur Entseuchung das Robert Koch-Institut, das die Wirksamkeit 
 prüft, im Einvernehmen mit  

a) dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das die Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit prüft, und  

b) dem Umweltbundesamt, das die Auswirkungen auf die Umwelt prüft,  
 
2. Mitteln und Verfahren zur Entwesung und zur Bekämpfung von Wirbeltieren das 
 Bundesinstitut für  gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, das die 
 Wirksamkeit mit Ausnahme der dem Umweltbundesamt zugewiesenen Prüfungen und die 
 Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit mit Ausnahme der dem Bundesinstitut für 
 Arzneimittel und Medizinprodukte zugewiesenen Prüfung prüft, im Einvernehmen  

a) mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das die 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit prüft, soweit es nach § 77 Abs. 1 
des Arzneimittelgesetzes für die Zulassung zuständig ist, und  

b) mit dem Umweltbundesamt, das die Wirksamkeit von Mitteln und Verfahren zur 
Entwesung sowie zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen und die 
Auswirkungen auf die Umwelt prüft; die Prüfungen zur Feststellung der 
Wirksamkeit sind an den betreffenden Schädlingen unter Einbeziehung von 
Wirtstieren bei parasitären Nichtwirbeltieren vorzunehmen, soweit die  Mittel oder 
Verfahren nicht nach dem Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen nach dem 
Tilgungsprinzip gleichwertig geprüft und zugelassen sind.  

 
Die Prüfungen können durch eigene Untersuchungen der zuständigen Bundesbehörde oder 
auf der Grundlage von im Auftrag der zuständigen Bundesbehörde durchgeführten 
Sachverständigengutachten erfolgen. Soweit die Mittel Wirkstoffe enthalten, die in 
zugelassenen oder in der Zulassungsprüfung befindlichen  Pflanzenschutzmitteln enthalten 
sind, erfolgt die Bekanntmachung der Liste im Benehmen mit der Biologischen 
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft.  
 
(3) Das Robert Koch-Institut und das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz 
und Veterinärmedizin erheben für Amtshandlungen nach den Absätzen 1 und 2 Kosten 
(Gebühren und Auslagen).  
 
(4) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände der 
Amtshandlungen nach den Absätzen 1 und 2 näher zu bestimmen und dabei feste Sätze 
oder Rahmensätze vorzusehen.  
 
(5) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates Einzelheiten des Listungsverfahrens festzulegen.  
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§ 23 

Nosokomiale Infektionen, Resistenzen; Rechtsverordnungen durch 
die Länder 

(1) Beim Robert Koch-Institut wird eine Kommission für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention eingerichtet. Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, die der 
Zustimmung des Bundesministeriums für Gesundheit bedarf. Die Kommission erstellt 
Empfehlungen zur Prävention nosokomialer Infektionen sowie zu 
betrieblichorganisatorischen und baulich-funktionellen Maßnahmen der Hygiene in 
Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen. Die Empfehlungen der 
Kommission werden unter Berücksichtigung aktueller infektionsepidemiologischer 
Auswertungen stetig weiterentwickelt und vom Robert Koch-Institut veröffentlicht.  

http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/kommission__node.html 

Die Mitglieder der Kommission werden vom Bundesministerium für Gesundheit im 
Benehmen mit den obersten Landesgesundheitsbehörden berufen. Vertreter des 
Bundesministeriums für Gesundheit, der obersten Landesgesundheitsbehörden und des 
Robert Koch-Institutes nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. 

http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Kommissionsmitglieder/Mitglieder 

(2) Beim Robert Koch-Institut wird eine Kommission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie 
eingerichtet. Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des 
Bundesministeriums für Gesundheit bedarf. Die Kommission erstellt Empfehlungen mit 
allgemeinen Grundsätzen für Diagnostik und antimikrobielle Therapie, insbesondere bei 
Infektionen mit resistenten Krankheitserregern. Die Empfehlungen der Kommission werden 
unter Berücksichtigung aktueller infektionsepidemiologischer Auswertungen stetig 
weiterentwickelt und vom Robert Koch-Institut veröffentlicht. Die Mitglieder der Kommission 
werden vom Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit den obersten 
Landesgesundheitsbehörden berufen. Vertreter des undesministeriums für Gesundheit, der 
obersten Landesgesundheitsbehörden, des Robert Koch-Institutes und des Bundesinstitutes 
für Arzneimittel und Medizinprodukte nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. 

 
(3) Die Leiter folgender Einrichtungen haben sicherzustellen, dass die nach dem Stand der 
medizinischen Wissenschaft erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um nosokomiale 
Infektionen zu verhüten und die Weiterverbreitung von Krankheitserregern, insbesondere 
solcher mit Resistenzen, zu vermeiden: 

1. Krankenhäuser, 
2. Einrichtungen für ambulantes Operieren, 
3. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern 

vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, 
4. Dialyseeinrichtungen, 
5. Tageskliniken, 
6. Entbindungseinrichtungen, 
7. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Nummern 1 

bis 6 genannten Einrichtungen vergleichbar sind, 
8. Arztpraxen, Zahnarztpraxen und 
9. Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe. 

Die Einhaltung des Standes der medizinischen Wissenschaft auf diesem Gebiet wird 
vermutet, wenn jeweils die veröffentlichten Empfehlungen der Kommission für 
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut und der 
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Kommission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie beim Robert Koch-Institut beachtet 
worden sind. 
 
(4) Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben 
sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe 
b festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit 
speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift 
aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher 
Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventions-
maßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden. Darüber hinaus haben die 
Leiter sicherzustellen, dass die nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b festgelegten 
Daten zu Art und Umfang des Antibiotika-Verbrauchs fortlaufend in zusammengefasster 
Form aufgezeichnet, unter Berücksichtigung der lokalen Resistenzsituation bewertet und 
sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich des Einsatzes von Antibiotika gezogen werden 
und dass die erforderlichen Anpassungen des Antibiotikaeinsatzes dem Personal mitgeteilt 
und umgesetzt werden. Die Aufzeichnungen nach den Sätzen 1 und 2 sind zehn Jahre nach 
deren Anfertigung aufzubewahren. Dem zuständigen Gesundheitsamt ist auf Verlangen 
Einsicht in die Aufzeichnungen, Bewertungen und Schlussfolgerungen zu gewähren. 
 
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/SurvAnh__Rili 

(5) Die Leiter folgender Einrichtungen haben sicherzustellen, dass innerbetriebliche 
Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in Hygieneplänen festgelegt sind: 

1. Krankenhäuser, 
2. Einrichtungen für ambulantes Operieren, 
3. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, 
4. Dialyseeinrichtungen, 
5. Tageskliniken, 
6. Entbindungseinrichtungen und 
7. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Nummern 1 

bis 6 genannten Einrichtungen vergleichbar sind.  
Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung vorsehen, dass Leiter von 
Zahnarztpraxen sowie Leiter von Arztpraxen und Praxen sonstiger humanmedizinischer 
Heilberufe, in denen invasive Eingriffe vorgenommen werden, sicherzustellen haben, dass 
innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in Hygieneplänen festgelegt sind. 
Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere 
Stellen übertragen. 
 
(6) Einrichtungen nach Absatz 5 Satz 1 unterliegen der infektionshygienischen Überwachung 
durch das Gesundheitsamt. Einrichtungen nach Absatz 5 Satz 2 können durch das 
Gesundheitsamt infektionshygienisch überwacht werden. 
 
(7) Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind befugt, zu Betriebs- und 
Geschäftszeiten Betriebsgrundstücke, Geschäfts- und Betriebsräume, zum Betrieb 
gehörende Anlagen und Einrichtungen sowie Verkehrsmittel zu betreten, zu besichtigen 
sowie in die Bücher oder sonstigen Unterlagen Einsicht zu nehmen und hieraus 
Abschriften, Ablichtungen oder Auszüge anzufertigen sowie sonstige Gegenstände zu 
untersuchen oder Proben zur Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. § 16 Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 
(8) Die Landesregierungen haben bis zum 31. März 2012 durch Rechtsverordnung für 
Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische 
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Versorgung erfolgt, sowie für Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken die jeweils 
erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung, Erkennung, Erfassung und Bekämpfung von 
nosokomialen Infektionen und Krankheitserregern mit Resistenzen zu regeln. Dabei sind 
insbesondere Regelungen zu treffen über 

1. hygienische Mindestanforderungen an Bau, Ausstattung und Betrieb der 
Einrichtungen, 

2. Bestellung, Aufgaben und Zusammensetzung einer Hygienekommission, 
3. die erforderliche personelle Ausstattung mit Hygienefachkräften und 

Krankenhaushygienikern und die Bestellung von hygienebeauftragten Ärzten 
einschließlich bis längstens zum 31. Dezember 2016 befristeter 
Übergangsvorschriften zur Qualifikation einer ausreichenden Zahl geeigneten 
Fachpersonals, 

4. Aufgaben und Anforderungen an Fort- und Weiterbildung der in der Einrichtung 
erforderlichen Hygienefachkräfte, Krankenhaushygieniker und hygienebeauftragten 
Ärzte, 

5. die erforderliche Qualifikation und Schulung des Personals hinsichtlich der 
Infektionsprävention, 

6. Strukturen und Methoden zur Erkennung von nosokomialen Infektionen und 
resistenten Erregern und zur Erfassung im Rahmen der ärztlichen und pflegerischen 
Dokumentationspflicht, 

7. die zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderliche Einsichtnahme der in 
Nummer 4 genannten Personen in Akten der jeweiligen Einrichtung einschließlich der 
Patientenakten, 

8. die Information des Personals über Maßnahmen, die zur Verhütung und Bekämpfung 
von nosokomialen Infektionen und Krankheitserregern mit Resistenzen erforderlich 
sind, 

9. die klinisch-mikrobiologisch und klinisch-pharmazeutische Beratung des ärztlichen 
Personals,  

10. die Information von aufnehmenden Einrichtungen und niedergelassenen Ärzten bei 
der Verlegung, Überweisung oder Entlassung von Patienten über Maßnahmen, die 
zur Verhütung und Bekämpfung von nosokomialen Infektionen und von 
Krankheitserregern mit Resistenzen erforderlich sind. Die Landesregierungen können 
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. 

 

§ 36  

Einhaltung der Infektionshygiene 

 (1) Folgende Einrichtungen legen in Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur 
Infektionshygiene fest und unterliegen der infektionshygienischen Überwachung durch das 
Gesundheitsamt: 

1. die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen, 
2. Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 bis 5 des Heimgesetzes, 
3. Betreuungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Nummern 1 und 

2 genannten Einrichtungen vergleichbar sind, 
4. Obdachlosenunterkünfte, 
5. Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber, Spätaussiedler und Flüchtlinge, 
6. sonstige Massenunterkünfte und 
7. Justizvollzugsanstalten. 
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(2) Einrichtungen und Gewerbe, bei denen die Möglichkeit besteht, dass durch Tätigkeiten 
am Menschen durch Blut Krankheitserreger übertragen werden, können durch das 
Gesundheitsamt infektionshygienisch überwacht werden. 
(3) Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind befugt, zu Betriebs- und 
Geschäftszeiten Betriebsgrundstücke, 
Geschäfts- und Betriebsräume, zum Betrieb gehörende Anlagen und Einrichtungen sowie 
Verkehrsmittel zu betreten, zu besichtigen sowie in die Bücher oder sonstigen Unterlagen 
Einsicht zu nehmen und hieraus Abschriften, Ablichtungen oder Auszüge anzufertigen sowie 
sonstige Gegenstände zu untersuchen oder Proben zur Untersuchung zu fordern oder zu 
entnehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. § 16 Absatz 2 Satz 2 bis 
4 gilt entsprechend. 
 
(4) Personen, die in ein Altenheim, Altenwohnheim, Pflegeheim oder eine gleichartige 
Einrichtung im Sinne des § 1 Abs. 1 bis 5 des Heimgesetzes oder in eine 
Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose, Flüchtlinge, Asylbewerber oder in eine 
Erstaufnahmeeinrichtung des Bundes für Spätaussiedler aufgenommen werden sollen, 
haben vor oder unverzüglich nach ihrer Aufnahme der Leitung der Einrichtung ein ärztliches 
Zeugnis darüber vorzulegen, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 
ansteckungsfähigen Lungentuberkulose vorhanden sind. Bei Aufnahme in eine 
Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge, Asylbewerber oder in eine Erstaufnahmeeinrichtung 
des Bundes für Spätaussiedler muss sich das Zeugnis bei Personen, die das 15. Lebensjahr 
vollendet haben, auf eine im Geltungsbereich dieses Gesetzes erstellte Röntgenaufnahme 
der Lunge stützen; bei erstmaliger Aufnahme darf die Erhebung der Befunde nicht länger als 
sechs Monate, bei erneuter Aufnahme zwölf Monate zurückliegen. 
Bei Schwangeren ist von der Röntgenaufnahme abzusehen; stattdessen ist ein ärztliches 
Zeugnis vorzulegen, dass nach sonstigen Befunden eine ansteckungsfähige 
Lungentuberkulose nicht zu befürchten ist. § 34 Abs. 4 gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht für 
Personen, die weniger als drei Tage in eine Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose 
aufgenommen werden. Personen, die nach Satz 1 ein ärztliches Zeugnis vorzulegen haben, 
sind verpflichtet, die für die Ausstellung des Zeugnisses nach Satz 1 und 2 erforderlichen 
Untersuchungen zu dulden. Personen, die in eine Justizvollzugsanstalt aufgenommen 
werden, sind verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf übertragbare Krankheiten 
einschließlich einer Röntgenaufnahme der Lunge zu dulden. 
 
(5) Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) 
wird insoweit eingeschränkt. 
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